
PVAC TePla

Geschäftsordnung des Vorstandes
der PVA TePla AG

Der Aufsichtsrat der PVA TePla AG erlässt folgende Geschäftsordnung für den Vor
stand:

§1
Grundsatz für die Geschäftsführung

Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach dem Gesetz, der Satzung,
den Konzerngrundsätzen und dieser Geschäftsordnung.

§2
Geschäftsverteilung

(1) Durch den Geschäftverteilungsplan werden den einzelnen Vorstandsmitglie
dern bestimmte Geschäftsbereiche zugeteilt. Gleichwohl tragen alle Vor
standsmitglleder gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsfüh
rung.

( 2 ) Aufstellung, Änderung oder Aufhebung des Geschäftsverteilungsplans erfolgen
durch den Aufsichtsrat auf Vorschlag des Vorstandes.

( 3 ) Der Geschäftsverteilungsplan wird dieser Geschäftsordnung als Anlage 1 bei
gefügt.

§3
Geschäftsführung der einzelnen Mitglieder des Vorstandes

(1) Jedes Vorstandsmitglled leitet die ihm zugewiesenen Geschäftsbereiche selbst
ständig und eigenverantwortlich, soweit nicht die Gesamtheit der Vorstands
mitglleder zur Entscheidung zuständig Ist. Die Verantwortung für die gesamte
Geschäftsführung wird dadurch nicht beeinfiusst.

( 2 ) Soweit im Einzelfall Maßnahmen und Geschäfte eines Geschäftsbereiches zu
gleich einen oder mehrer andere Geschäftsbereiche wesentlich betreffen,
muss sich das zuständige Vorstandmitglied zuvor mit den anderen beteiligten
Vorstandsmitglledern abstimmen. Wenn eine Einigung nicht zustande kommt,
ist jedes beteiligte Vorstandsmitglied verpflichtet, eine Beschlussfassung des
Gesamtvorstandes herbeizuführen.
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